
ARTIKEL III 
Verantwortlichkeit für Vermögenswerte

4. Alle Verwalter, Pfleger, Amtspersonen oder anderen Personen, die 
Vermögenswerte der in Artikel I oder II bezeichnten Art in Besitz, in 
Verwaltung oder unter Kontrolle haben, unterliegen folgenden Verpflich
tungen:

(a) (I) , Sie müssen das Vermögen nach den Weisungen der Militär
regierung aufbewahren und dürfen, bis zur Erteilung solcher 
Weisungen, derartiges Vermögen weder übertragen noch 
aushändigen, noch es sonstwie veräußern;

(II) sie müssen die Vermögenswerte bewahren, erhalten und 
schützen und dürfen keine Handlungen verursachen oder 

9 zulassen, die den Wert oder die Brauchbarkeit solchen Ver
mögens beeinträchtigen;

(Hi) si8 müssen genaue Aufzeichnungen und Rechnungsbelege 
über die Vermögen und die Einnahmen daraus führen;

•
(b) sie müssen u,uf Anordnung und Weisung der Militärregie

rung:

(I) Berichte einreichen, die solche Angaben, die hinsichtlich des 
betreffenden Vermögens erforderlich sind, und alle Einnah
men und Ausgaben, die in Verbindung damit erzielt oder 
gemacht worden sind, enthalten;

(II) die Verwaltung, den Besitz oder die Kontrolle solchen Ver
mögens und alle darauf bezüglichen Bücher, Aufzeichnungen 
und Rechnungsbelege übertragen und aushändigen und

(III) über , das Vermögen und alle daraus erzielten Einkommen 
und Früchte Rechenschaft ablegen.

5. Niemand darf eine Handlung oder Unterlassung begehen, verur
sachen oder zulassen, die eine Beschädigung oder Verheimlichung von 
Vermögensgegenständen zur Folge hat, die unter dieses Gesetz fallen.

ARTIKEL IV

Behandlung von wirtschaftlichen Unternehmungen und von Vermögen 
• der öffentlichen Hand 

ф

6. Vorbehaltlich anderweitiger Weisungen^ und vorbehaltlich weiterer 
Einschränkungen djirch die Militärregierung wird folgendes bestimmt:
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